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Richtlinien für die landschaftspflegerische Begleitplanung 
im Straßenbau (RLBP), Ausgabe 2011; 
Beispiele 
 
Anlage 
Beispiele (Fassung mit Stand 05/2013) nachrichtlich:  

I.) Landschaftspflegerischer Begleitplan – Textteil  
 (Unterlage 19.1.1 der RE 2012) 

II.) Maßnahmenblätter (Unterlage 9.3 der RE 2012) 

III.) Tabellarische Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation 
 (Unterlage 9.4 der RE 2012) 

IV.) Angaben zu den Umweltauswirkungen in Unterlage 1,  
 Ziffer 5.1 mit 5.8 der RE 2012 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Rundschreiben der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium 

des Innern vom 31. Mai 2013 (Az.: IIZ7-4021.3-001/08) wurden die „Richtlinien für 

die landschaftspflegerische Begleitplanung im Straßenbau (RLBP), Ausgabe 

2011“ zur fachlichen Orientierung weitergegeben sowie bestimmte Inhalte für den 

Bereich der Bayerischen Straßenbauverwaltung verbindlich zur Anwendung einge-

führt.
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Zur Erleichterung der praktischen Umsetzung wird in der Anlage nachrichtlich für 

die „Maßnahmenblätter“, die „Tabellarische Gegenüberstellung von Eingriff und 

Kompensation“ und den „Textteil“ des landschaftspflegerischen Begleitplans je-

weils ein Beispiel zur Verfügung gestellt. Die zur Übernahme in den Erläuterungs-

bericht (Unterlage 1) der RE 2012 vorgesehenen Passagen sind im Beispiel für 

den Textteil eigens gekennzeichnet. Außerdem werden Hinweise zu erforderlichen 

Inhalten gegeben. Darüber hinaus wurde ein Beispieltext für die Kapitel 5.1 bis 5.8 

der Unterlage 1 „Angaben zu den Umweltauswirkungen“ erarbeitet. Die nach RE 

2012 dafür erforderlichen Angaben können nicht im Rahmen des landschaftspfle-

gerischen Begleitplanes erarbeitet werden. Sie erfordern einen darüber hinausge-

henden, gesonderten landschaftsplanerischen Beitrag.  

 

Alle Beispieltexte dienen ausschließlich dazu, die inhaltlichen und formalen Anfor-

derungen an einzelne Kapitel zu verdeutlichen und stellen keine übernahmefähi-

gen Textbausteine dar. Die mit den Beispielen aufgezeigten Anforderungen sind 

bei der Ausarbeitung der Textbeiträge zu Vorentwurf und Feststellungsentwurf im 

Sinn von Mindestanforderungen zu beachten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Helmut Schütz 
Ministerialdirigent
 


